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1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Anlass zur Erstellung einer NATURA 2000- Verträglichkeitsvorprüfung gibt die Absicht der Gemeinde 

Siggelkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen ein 

Solarfeld zu entwickeln. Mit dem geplanten Solarfeld soll ein weiterer Beitrag zur Reduzierung der 

�d�Œ���]���Z���µ�•�P���•���u�]�•�•�]�}�v���v�� �P���o���]�•�š���š�� �Á���Œ�����v�U�� �µ�u�� �����•�� ���l�š�]�}�v�•�‰�Œ�}�P�Œ���u�u�� �c�<�o�]�u���•���Z�µ�š�Ì�‰�o���v�� �î�ì�ñ�ì�^�� �����Œ��

Bundesregierung zu unterstützen. In verschiedensten Teilräumen soll eine sichere, preiswerte und 

umweltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Um einen substantiellen Beitrag zur 

Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil an erneuerbaren Energien deutlich zunehmen. 

Das geplante Vorhaben zur Errichtung des �c�^�}�o���Œ�(���o��s �^�]�P�P���o�l�}�Á�^ entspricht diesen Grundsätzen der 

Bundesregierung und den Grundsätzen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns.  

In der vorliegenden Vorprüfung zur NATURA-2000-Verträglichkeit werden die durch den Bau des 

Solarfelds vorgesehenen Eingriffe und Auswirkungen berücksichtigt und dokumentiert. Das Plangebiet 

berührt das NATURA 2000-Gebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U�� �^�����v�� �µ�v���� �D�}�}�Œ���� �����•�� �^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ�� �^���v�����Œ�•�^ 

(DE 2638-305), wonach zu prüfen ist, ob dieses Vorhaben mit den Zielen des NATURA 2000-Gebietes 

verträglich ist und sich durch dieses Vorhaben bestimmte jetzt vorliegende Zustände von 

Lebensräumen und Arten nicht verschlechtern. Das Verschlechterungsgebot gilt für den aktuellen 

Zustand und die Zukunft. Demgemäß werden nachfolgend die zu erwartenden Wirkfaktoren mit der 

Entwicklung des Solarfelds ermittelt und in Bezug auf die Erheblichkeit gegenüber den Erhaltungszielen 

und Schutzzwecken des NATURA 2000-Gebietes analysiert. Auch etwaige Abschwächungsmaßnahmen 

werden berücksichtigt (Europäische Kommission, 2021).  

1.2 Rechtlicher Rahmen  

Grundlage für die Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung ist die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 

21.Mai 1992 (FFH-Directive, 1992), zuletzt geändert am 13. Mai 2013 (Richtlinie 2013/17/EU), zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL). Die 

Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, ein 

zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten einzurichten und dort entsprechende 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus werden auch die Vogelschutzgebiete entsprechend 

der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 (VS-RL), zuletzt geändert durch Art. 18 ÄndRL 

2009/147/EG (ABl. 2010 L 20 S. 7), als Teil des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 

berücksichtigt. 

Deutschland hat die europäischen Richtlinien im Bundesnaturschutzgesetz (§§ 31 ff) umgesetzt. In 

§ 34 BNatSchG ist festgelegt, dass Projekte, die geeignet sind ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu 

beeinträchtigen, vor ihrer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des Gebietes zu 

überprüfen sind.  
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1.3 Verfahrensablauf einer Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung  

Das Verfahren nach den §§ 34, 35 BNatSchG umfasst bis zu drei Prüfphasen, die FFH-Vorprüfung, die 

FFH-Verträglichkeitsvorprüfung und die FFH-Ausnahmeprüfung (Europäische Kommission, 2021). 

Nach § 34 BNatSchG ist damit die Feststellung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens eine 

Voraussetzung für dessen Zulassung. 

 

Abbildung 1 Verfahrensablauf einer Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung (Quelle: Bekanntmachung der 

Europäischen Kommission vom 28.10.2021 

In der vorliegenden Prüfung zur NATURA-2000-Verträglichkeit werden die durch Aufstellung des 

���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �cSolarfeld Siggelkow�^�� �À�}�Œ�P���•���Z���v���v�� ���]�v�P�Œ�]�(�(���� �����Œ�º���l�•�]���Z�š�]�P�š�� �µ�v����entsprechend 

aktueller Richtlinien dokumentiert (Europäische Kommission, 2021; Froelich & Sporbeck, 2006). Die 

Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung erfolgt auf der Basis, der für das Gebiet festgelegten 

Erhaltungsziele. Die erforderlichen Angaben können folgenden Dokumenten entnommen werden: 
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�{ Standarddatenbogen (Landesamt für Umwelt, 2005) 

�{ Avifaunistische Kartierung (Kriedemann Ing.-Büro für Umweltplanung, 2022) 

�{ Managementplan für das FFH-Gebiet DE 2638-305 �cFließgewässer, Seen und Moore des 

Siggelkower Sanders�^��(Pöyry, 2012) 

�{ Machbarkeitsstudie: Klärung aktueller Grundwasserdynamik und Möglichkeit der 

Wasserspiegelanhebung des Sabelsee (Pöyry, 2013) 

�{ FFH-Managementplan �t Fachbeitrag Wald für das FFH-Gebiet DE 2638-�ï�ì�ñ�� �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U��

�^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^���~�>���v�����•�(�}�Œ�•�š���D�s�U���î�ì�í�í�• 

�{ Aktuelle und historische Karten (via Gaia MV) 

�{ Flächennutzungsplan und sonstige einschlägige Pläne 

�{ Geografische Informationssysteme (Kartenportal Umwelt MV) 

Zentrale Frage ist, ob ein Projekt oder Plan zu erheblichen Beeinträchtigungen in den maßgeblichen 

Bestandteilen der Erhaltungsziele eines NATURA 2000-Gebietes führen kann (Lambrecht&Trautner, 

2007). Prüfgegenstand einer NATURA-2000-Verträglichkeitsvorprüfung sind somit die: 

�x Lebensräume nach Anhang I der FFH-RL einschließlich ihrer charakteristischen Arten  

�x Arten nach Anhang II der FFH-RL bzw. Vogelarten nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der 

Vogelschutz-Richtlinie einschließlich ihrer Habitate bzw. Standorte sowie 

�x biotische und abiotische Standortfaktoren, räumlich-funktionale Beziehungen, Strukturen, 

gebietsspezifische Funktionen oder Besonderheiten, die für die o.g. Lebensräume und Arten 

von Bedeutung sind. 

Den entscheidenden Bewertungsschritt im Rahmen der NATURA-2000-Verträglichkeit stellt die 

Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen dar. Die Erheblichkeit kann immer nur 

einzelfallbezogen ermittelt werden, wobei als Kriterien u.a. Umfang, Intensität und Dauer der 

Beeinträchtigung heranzuziehen sind. Eine erhebliche Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn die 

Veränderungen und Störungen in ihrem Ausmaß oder in ihrer Dauer dazu führen, dass ein Gebiet seine 

Funktion in Bezug auf die Erhaltungsziele oder die für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile nur 

noch in eingeschränktem Umfang erfüllen kann (BVerwG, 2006; Gellermann&Schreiber, 2007).  

Rechtlich kommt es darauf an, ob ein Projekt oder Plan zu erheblichen Beeinträchtigungen führen 

kann, nicht darauf, ob dies nachweislich so sein wird. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des 

Eintretens erheblicher Beeinträchtigungen genügt, um zunächst die Unzulässigkeit eines Projekts oder 

Plans auszulösen (siehe dazu auch www.bfn.de). Die Verträglichkeit eines Projektes ist unmittelbar mit 

dem Fehlen erheblicher Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile 

verknüpft. Ergibt die Verträglichkeitsvorprüfung aber, dass der Plan oder das Projekt zu erheblichen 

Beeinträchtigungen der in Kapitel 2 genannten Schutzgebiete in seinen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen kann, ist es unzulässig. 
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Neben dem geplanten Projekt ist auch das Störpotential, das sich aus einem Zusammenhang mit 

anderen Projekten oder anderen Teilen eines Projektes oder von Plänen ergibt, zu berücksichtigen 

(mögl. Summationswirkungen). Unerheblich ist dabei ob das Projekt innerhalb des Schutzgebietes liegt 

oder von außen auf dieses einwirkt.  

2 Projektbeschreibung und projektspezifische Wirkungen 

2.1 Gebietsbeschreibung 

Die Flächen für das �P���‰�o���v�š�����cSolarfeld Siggelkow�^���o�]���P���v�������X��1.500 m südlich der Gemeinde Siggelkow 

(Zentrum) im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die 

nächstgrößere Stadt ist Parchim ca. 8,5 km nordwestlich. Das Plangebiet hat eine Größe von 116,5 ha 

und gliedert sich auf in sieben Teilgeltungsbereiche SO 1 bis SO 7 (siehe Abbildung 2), wovon SO 1 

nochmals unterteilt ist in SO 1.1 für die Errichtung einer PV-Anlage und SO 1.2 für die Errichtung eines 

Batteriespeichers. Die GRZ beträgt 0,65. In SO 1.2 ist eine GRZ von 0,75 geplant. Die Gesamtleistung 

liegt bei ca. 91 MW.  

 

Abbildung 2 �>���P���������•���P���‰�o���v�š���v���cSolarfelds Siggelkow�  ̂

Bei den Flächen handelt es sich um eine agrarisch genutzte, relativ strukturarme Kulturlandschaft auf 

sandigen Böden ohne Wassereinfluss südlich der ältesten Endmoräne der Jungmoränenlandschaft, der 

Brandenburger Randlage. Das Relief ist eben bis kuppig. Als Feldfrucht wurde in 2022 großflächig und 

sehr intensiv Mais angebaut. Im Norden/Nordosten stellen Niedermoortorfe die Bodenart dar. Diese 

Flächen �����•���c�^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ-�'�Œ�}�˜���W���v�l�}�Á���Œ���D�}�}�Œ�•�^��befinden sich außerhalb des Plangebiets. Hier prägt 
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großflächiges Grünland in Verbindung mit einem künstlich geschaffenen Entwässerungssystem, das in 

den Moosterbach mündet, das Erscheinungsbild der Niederung.  

Im Süden des UG liegen die Kiefernwälder der Pankower Tannen. Hier befindet sich auch eingebettet 

�����•�� �E�^�'�� �c�^�������o�•�����^�� �u�]�š�� �•���]�v���Œ�� �s���Œ�o���v���µ�v�P�•�À���P���š���š�]�}�v�� �µ�v���� �P���Á���•�•���Œ�š�Ç�‰�]�•���Z���v�� �'���Z�‚�o�Ì�•���µ�u�X�� ���]����

Wassertiefe des Sees ist meist geringer als 1 m. Die Entwässerung des Sees in nördlicher Richtung über 

einen künstlich geschaffenen Abflussgraben ist gestört. Für die Wasservegetation ist laut FFH-MP eine 

Reihe von Laichkrautarten typisch. Südlich des Sabelsees befindet sich das Postmoor, welches ein 

Zwischen-Sauermoor mit typischer Gehölz- und Gebüschvegetation darstellt und zu einem kleinen Teil 

mit einem Birkenbruchwald bestückt ist.  

Ein sandiger Feldweg verläuft zwischen SO 1 und 3, nördlich des Sabelsees und setzt sich im Osten 

südlich des SO 2 fort. Dieser wird vor allem im Westen von Feldhecken/Baumreihen begleitet. 

Ansonsten ist das Plangebiet relativ strukturarm. 

 

Abbildung 3 SO 1) Drohnenfoto nach Nordwest. SO 2) Drohnenfoto nach Südosten. SO 3 und SO 7) 

Drohnenfoto nach Südwesten SO 5) Rohrglanzgraswiese auf SO 5. 

2.2 Vorhaben �t Maß und Ziel der baulichen Nutzung 

Im Folgenden werden die wesentlichen Inhalte und Ziele des B-Planes Nr. 6 �cSolarfeld Siggelkow�^��

vorgestellt. In der vorliegenden Planung wird das Baugebiet als Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 

�����•�X���î�������Œ�������µ�E�s�K���u�]�š�������Œ���•�Á�����l�����•�š�]�u�u�µ�v�P���c�W�Z�}�š�}�À�}�o�š���]�l�^���~�^�K���W�Z�}�š�}�À�}�o�š���]�l�•���(���•�š�P���•���š�Ì�š�X 
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Zulässig sind im Einzelnen fest installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Art bestehend aus 

�x Photovoltaikmodulen, 

�x Photovoltaikgestellen (Unterkonstruktion), 

�x Wechselrichter-Stationen, 

�x Transformatoren-/Netzeinspeisestationen, 

�x Wartungswege und Einfriedung. 

In S0 1.2 ist sowohl die Errichtung von Photovoltaikmodulen als auch eines Batteriespeichers möglich. 

Sollte ein Batteriespeicher geplant werden, würde die Ausführungsdetails im Baugenehmigungs-

verfahren geklärt werden. 

Die Erschließung erfolgt über öffentliche Wege und bereits bestehende Fahrspuren. Es werden 

großzügige Abstände zu den vorhandenen Gehölzen eingehalten. 

Zur Sicherung des Objektes vor unbefugtem Zutritt besteht die Notwendigkeit einer Einfriedung. Die 

Höhe der Geländeeinzäunung (inkl. Übersteigschutz) darf maximal 2,5 m über Geländeniveau 

betragen. Die Einzäunung ist als Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun auszuführen. Zur 

Gewährleistung der Kleintiergängigkeit wird eine Maschenbreite von 20 x 20 cm eingehalten. Zudem 

beinhaltet die Planung einen Wildtierkorridor, der zwischen den Waldflächen im Osten und im Westen 

offen gehalten wird, so dass der Wildwechsel gewährleistet ist.  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die maximal zulässige GRZ und die maximale Höhe der 

baulichen Anlagen bestimmt. Die GRZ ergibt sich entsprechend § 19 Abs. 1 und 2 BauNVO mittels 

Division der mit baulichen Anlagen überdeckter Fläche durch die anrechenbare Grundstücksfläche. Mit 

einer GRZ von 0,65 beträgt der maximal überbaubare Flächenanteil des SO Photovoltaik 65 %. Die GRZ 

begründet sich aus den für den Betrieb der PVA-FFA notwendigen Anlagen und Einrichtungen. Eine 

Überschreitung der GRZ im SO Photovoltaik gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO ist unzulässig. 

Die Höhe der baulichen Anlagen für die PVA-FFA (SO Photovoltaik) wird auf maximal 5 m für die 

Photovoltaik-Gestelle sowie Nebenanlagen/Gebäude und sonstigen elektrischen 

Betriebseinrichtungen festgesetzt. Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen bezieht sich 

dabei auf den in der Planzeichung zum B-Plan festgesetzten Bezugspunkt (Oberkante Geländehöhe in 

mNHN). 

2.3 Projektspezifische Wirkung  

Für die Erhaltungsziele der Schutzgebiete sind nur diejenigen Wirkfaktoren eines Vorhabens von 

Bedeutung, die für die schutzgebiets- bzw. erhaltungszielbezogene Betrachtung der FFH-VP relevant 

sind. Die vorhabensbezogenen Wirkfaktoren (stoffliche Emission, Reflexion und visuelle Wirkung) 

haben maximale Wirkzonen von 500 m. Zudem sind die Flächen der PV-FFA durch Wald- und 

Siedlungsstrukturen umgeben, die eine Pufferwirkung der obengenannten Wirkfaktoren erzeugen. 
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Die vom Vorhaben ausgehenden Projektwirkungen, die zu Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft führen können, lassen sich nach ihrer Ursache in baubedingte, anlagebedingte und 

betriebsbedingte Wirkungen gliedern. Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes während der Bauarbeiten zur Realisierung des geplanten Vorhabens, welche nach 

Bauende wieder eingestellt bzw. beseitigt werden. Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte 

Beeinträchtigungen, die über die Bauphase hinausgegen. Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Nutzung der Fläche.  

Die projektbedingten Wirkfaktoren können wie folgt zusammengefasst werden 



Unterlage 1.01 Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung für das FFH-Gebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^ 
 

 8 

Tabelle 1 Projektbedingte Wirkfaktoren 

 1. Baubedingt (vorübergehend) 2. Anlagebedingt (dauerhaft) 
3. Betriebsbedingt 
(wiederkehrend) 

1. Flächennutzung 

1.1.1. Überbauung oder Versiegelung für 
eventuelle notwendige Materiallager oder 
Bautrassen 

2.1.1. Versiegelung durch Anlagenfundamente, 
Aufständerung und Wechselrichtergebäude 

keine 

2.1.2 Überschirmung von Fläche durch Modultische 
2.1.3. Flächeninanspruchnahme für Umzäunung 
2.1.4. Flächeninanspruchnahme für das Einbringen von 
Kabeln 

2. Veränderung der 
Habitatstruktur 

1.2.1. Baufeldfreimachung 2.2.1. Verschattungen durch die Modultische 3.2.1. Mahd oder Beweidung 

2.2.2. Ausbildung veränderter Vegetationsstrukturen 

3. Veränderung der 
abiotischen Standort-

faktoren 

1.3.1. physikalische Veränderungen der 
Bodenverhältnisse durch Bautätigkeit möglich 
(Abtrag, Auftrag, Vermischung usw.) 

2.3.1. Veränderung der Wasserverfügbarkeit und 
Bodenfeuchte abhängig von der Lage des Standortes 
zum Modultisch 

3.3.1. Wärmeabgabe durch 
das Aufheizen der Module 

1.3.2. Umlagerung von Böden und Vermischung mit 
künstlichen Materialien 

2.3.2. kleinräumige Boden-Erosion aufgrund geänderter 
Wasserführung möglich 

  

1.3.3. leichte Bodenverdichtung auf Bautrassen 2.3.3. standörtliche Temperaturveränderungen und 
daraus resultierende Veränderungen des Mikroklima 
aufgrund der Überschirmung und Verschattung 

  

4. Barriere- und 
Fallenwirkung / 

Individualverluste 

1.4.1. Baufeldfreimachung  
1.4.2. Kollision 

2.4.1. Zerschneidung von Wanderkorridoren von 
Großsäugern durch die Einzäunung der Flächen 

3.4.1. Kollisionen 

5. Nichtstoffliche 
Einwirkungen 

1.5.1. akustische Reize der Bautätigkeit 2.5.1. Kulissenwirkung der Anlage als Vertikalstruktur 3.5.1. Mechanische 
Einwirkungen durch 
Wartungspersonal (Tritt, 
Befahren) 

1.5.2. Beleuchtung der Baustelle 2.5.2. Veränderung des Landschaftscharakters 

1.5.3. Erschütterungen und Vibrationen durch die 
Bautätigkeit 

2.5.3. Reflexion und Polarisation von Licht 

1.5.4. Mechanische Einwirkungen durch Maschinen 
und Personen (Tritt, Befahren) 

3.5.2. Elektrische und 
Magnetische Felder 

6. Stoffliche 
Einwirkungen 

1.6.1. Aufwirbelung und Deposition von Staub 
möglich keine keine 
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2.4 Lagebeziehung zu NATURA-2000-Gebiete  

Bei der Ermittlung der möglicherweise betroffenen Natura-2000-Gebiete sollten alle Aspekte des Plans 

oder Projekts berücksichtigt werden, die potenziell Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete innerhalb 

des Einflussbereichs des Plans oder Projekts haben könnten.  

Das geplante Vorhaben liegt an dem NATURA-2000-Gebiet FFH-�'�����]���š�� �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U�� �^�����v�� �µ�v����

�D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^���~�������î�ò�ï�ô-305) (Abb. 5). Etwa 1,5 km im Norden befindet sich das EU-

�s�}�P���o�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���~�^�W���•���c���o����-�'���Z�o�•�������Z�š���o���µ�v�����Y�µ���˜�o�]�v���Œ���D�}�}�Œ�^���~������ �î�ò�ï�ô-471). Weitere NATURA-

2000-�'�����]���š���� �����(�]�v�����v�� �•�]���Z�� �º�����Œ�� �ð�� �l�u�� ���v�š�(���Œ�v�š�X�� �����•�� �E���š�µ�Œ�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�� �c�^�������o�•�����^�� �����(�]�v�����š�� �•�]���Z��

unmittelbar im Süden de�•���W�o���v�P�����]���š�•�X�������•���>���v���•���Z���(�š�•�•���Z�µ�š�Ì�P�����]���š���c�d�Œ���‰�š�}�Á�•�����^���P�Œ���v�Ì�š���]�u���K�•�š���v�����v��

das Plangebiet.  

 
Abbildung 4 �^���Z�µ�š�Ì�P�����]���š�•�l�µ�o�]�•�•�����µ�u�������v���P���‰�o���v�š���v���cSolarfeld Siggelkow�  ̂

3 Beschreibung des NATURA 2000-Gebiets 

In den nachfolgenden Unterkapiteln erfolgt die Darstellung der Charakteristik des Gebiets, die 

allgemeinen Erhaltungsziele sowie die vorhandenen Lebensraumtypen bzw. die wertbestimmenden 

Vogelarten sowie die gutachtliche Einschätzung der Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung zum 

Vorhaben. Nach BNatSchG werden in Verbindung mit dem Standarddatenbogen die Erhaltung oder 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes aller dort aufgeführten und mindestens 

signifikant (Stufe A, B oder C) eingestuften Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I und II als 

Erhaltungsziele berücksichtigt.  
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3.1 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhaltungsziele 

maßgeblichen Bestandteile 

3.1.1 Kurzbeschreibung des Schutzgebiets 

Das FFH-�'�����]���š���c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^���•�š���o�o�š�����]�v���v�����µ�•�•���Z�v�]�š�š�����µ�•��

einer Sanderlandschaft mit naturnahen Fließgewässersystemen, basenarmen Seen, bachbegleitenden 

Erlen-Eschenwäldern, quelligen Mooren sowie Trockenstandorten am Talrand dar. Das FFH-Gebiet ist 

ca. 1.227 ha groß. Im Zuge der Erarbeitung des Managementplans wurden die ehemalig gemeldeten 

1.227 ha auf 1.210 ha korrigiert (StaLu WM, 2012). Das Gebiet zählt zur kontinentalen 

biogeografischen Region.   

 

Abbildung 5 Lage des FFH-Gebiets �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^�� 

Dabei umfasst das FFH-Gebiet die Talräume der Alten Elde, des Moosterbachs, des Gehlsbachs und 

des Seegrabens sowie Teile ihrer Zuläufe. Des Weiteren sind der Treptowsee, der Sabelsee und der 

Blanksee mit ihren angrenzenden Niederungsflächen und das Quaßlinger Moor (Niederungsfläche 

Seegraben) Bestandteil des FFH-Gebiets�X�� �,�]�v�Ì�µ�� �l�}�u�u�š�� ���]���� �]�•�}�o�]���Œ�š���� �d���]�o�(�o�����Z���� �����•�� �c���v�Ì�]���v�•�}�o�o�•�^�� �����]��

Klein Dammerow (StaLu WM, 2012). 

Der nördliche Bereich des FFH-Gebiets (Alte Elde, Gehlsbach, Seegraben) liegt zusätzlich noch im SPA 

�c���o����-�'���Z�o�•�������Z�š���o���µ�v�����Y�µ���˜�o�]�v�P���Œ���D�}�}�Œ�^���~�������î�ò�ï�ô-471). Auch mehrere NSGs liegen im Bereich des 
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FFH-Gebiets�W���c�^�������o�•�����^�U�� �c�t�º�•�š���v�u�}�}�Œ�����u�� ���o���v�l�•�����^�� �µ�v���� �����•�� �c�'���Z�o�•�������Z�š���o�^�X���/�u���‚�•�š�o�]���Z���v�� �����Œ���]���Z��

�•���Z�o�]���˜�š���•�]���Z�������•���'�'�����µ�v�����E�^�'���c�D���Œ�]���v�(�o�]���˜�^���•�}�Á�]����das �^�W�����c���P�Œ���Œ�o���v���•���Z���(�š���W�Œ�]�P�v�]�š�Ì-�^�š���‰���v�]�š�Ì�^�����v�X 

Generell weist das FFH-Gebiet eine typische Nutzungsgeschichte auf: Bereiche wurden entwässert und 

intensiv landbaulich sowie für Torfabbau genutzt. Nach und nach fand aber ein Umdenken statt. So 

konnten die Bereiche um das Wüstenmoor am Blanksee renaturiert werden (StaLu WM, 2012). 

Im SDB finden sich folgende Angaben zu allgemeinen Gebietsmerkmalen: Den größten Anteil haben 

feuchtes und mesophiles Grünland (24 %) und anderes Ackerland (22 %), gefolgt von 15 % 

Binnengewässer. Waldflächen teilen sich auf in 10 % Laubwälder, 12% Nadelwälder und zu einem 

kleinen Teil Mischwald (2 %). Moore, Sümpfe und Uferbewuchs nehmen ebenfalls 12 % ein. 

Kleinflächiger kommen Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygan (2%), Trockenrasen, Steppen 

(1%) und sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) vor.  

Zur Güte und Bedeutung macht der SDB (Stand 2020) folgende Aussagen:  

�¾ Repräsentatives Vorkommen von FFH-LRT und -Arten, Schwerpunktvorkommen von FFH-

Arten, Häufung von FFH-LRT, prioritären FFH-LRT und FFH-Arten, großflächige 

Komplexbildung, großflächiger landschaftlicher Freiraum  

Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen mit starkem Einfluss auf das Gebiet sind 

nach SDB folgende: 

�x A03.03 Brache/ ungenügende Mahd 

�x A08 Düngung 

�x J02 anthropogene Veränderungen der hydraulischen Verhältnisse 

�x J02.05.02 Veränderungen von Lauf und Struktur von Fließgewässern 

�x K02.01 Veränderungen der Artenzusammensetzung, Suzkession 

Die Vorbelastungen auf die Schutzgebiete gehen ebenso von der landwirtschaftlichen Nutzung aus. So 

kommt es zu Lärm- und Schadstoffemissionen und Stoffeinträgen durch Pflanzenschutz- und �t

hilfsmittel.  

3.1.2 Lebensraumtypen, Zielarten und Schutzzweck/Erhaltungsziele des 

Schutzgebietes 

Die Lebensräume des Anhangs I der FFH-Richtlinie und die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

wurden aus dem Standarddatenbogen für das Gebiet mit dem Stand von 05/2020 entnommen (siehe 

Tab. 2 und 3).  
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Tabelle 2 Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets 

Code Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-Richtlinie Erhaltungszustand 

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der 

Littorelletea uniflorae und /oder Isoeto-Nanojuncetea 

C 

3150  Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharition 

B 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

C 

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 

(Festuco-Brometalia)  

B 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem 

europäischen Festland) auf Silikatböden 

C 

6410  Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-

schluffigen Böden (Molinion caeruleae) 

C 

6510 Magere Flachland-Mähwiese (Arrhenatherion, Brachyopodio-

Centaureion nemoralis) 

B 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore C 

7230 Kalkreiche Niedermoore B 

91D0* Moorwälder C 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

B 

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder C 

* prioritärer Lebensraumtyp 

Erhaltungszustand: A �t hervorragend, B �t gut, C �t durchschnittlich oder beschränkt (nicht in A oder B 

einzustufende LRT) 

Der mit dem Standard-�����š���v���}�P���v�� �P���u���o�����š���� �>�Z�d�� �ò�ð�ï�ì�� �c�&���µ���Z�š���� �,�}���Z�•�š���µ�����v�(�o�µ�Œ���v�� �����Œ�� �‰�o���v���Œ���v��

�µ�v�����u�}�v�š���v���v�����]�•�����o�‰�]�v���v���^�š�µ�(���^���•�}�Á�]�������]�����P���u���o�����š���v�����Œ�š���v���Z�}�š�����µ���Z�µ�v�l���U���^���Z�o���u�u�‰���]�š�Ì�P���Œ���µ�v����

Schwimmendes Froschkraut konnten im FFH-Managementplan (2012) nicht nachgewiesen werden.  

Als Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie werden aufgeführt: 

Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Rotbauchunke (Bombina bombina), Kammmolch (Triturus 

cristatus), Steinbeißer (Cobitis taenia), Groppe (Cottus gobio), Bachneunauge (Lampetra planeri), 

Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Bachmuschel (Unio crassus), Schmale Windelschnecke (Vertigo 

angustior), Vierzähnige Windelschnecke (Vertigo geyeri), Bauchige Windelschnecke (Vertigo 

moulinsiana), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii) und Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans). 
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Erhaltungsmaßnahmen sind:  

�¾ Erhalt und teilweise Entwicklung der Fließgewässer mit benachbarten Gewässer-, Grünland-, 

Moor- und Wald-LRT sowie mehreren FFH-Arten 

�¾ Verbesserung der hydrologischen Situation im Einzugsgebiet 

�¾ Offenhaltung der Grünland- und Moor-LRT sowie der Habitate der Schmalen Windelschnecke, 

Vierzähnigen Windelschnecke und Liparis loeselii durch eine jährliche angepasste Pflegemahd 

im Spätsommer mit Abfuhr des Mähgutes und bedarfsweiser Gehölzentnahme 

�¾ Wiederansiedlung von Loronium natans am Treptowsee. 

Im Managementplan werden die Schutzzwecke noch deutlicher ausformuliert: 

�¾ Erhalt und Entwicklung der Fließgewässer mit ihren Auen und Ufern, ihrer abschnittsweise 

noch naturnahen Gewässerdynamik und gewässertypischen Uferstrukturen und damit die 

Sicherung des Lebensraumes für Steinbeißer, Westgroppe, Bachneunauge, Gemeine 

Flussmuschel, Fischotter und Biber 

�¾ Erhalt und Entwicklung einer guten Wasserqualität durch großen Strukturreichtum an den 

Ufern und der Gewässersohle zur Verbesserung der Selbstreinigung der Gewässer sowie der 

Verringerung des Eintrags von Stoffen und Sedimenten von genutzten Flächen 

�¾ Verbesserung der Durchgängigkeit der Fließgewässer insbesondere für die Entwicklung der 

Habitate von Bachneunaugen und Westgroppen sowie der Gemeinen Flussmuschel 

�¾ Erhalt und Entwicklung günstiger Zustände von eutrophen Seen 

�¾ Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes des Kammmolchgewässers 

�¾ Wiederherstellung des natürlichen Zustandes des Sabelsees mit einer lebensraumtypischen 

Schwimmblatt- und Wasservegetation durch Anhebung des Wasserstandes 

�¾ Erhalt des einzigen natürlichen oligo- bis mesotrophen Treptowsee durch Verhinderung einer 

weiteren Nährstoffanreicherung und Entwicklung einer natürlichen Gewässertrophie 

�¾ Erhalt und Entwicklung der LRTs Übergangs- und Schwingrasenmoore sowie Kalkreiche 

Niedermoore durch Erhalt naturnaher Wasserhaushalte in Bachauen, Niederungsbereichen 

der Seen und der Moore 

�¾ Erhalt und Entwicklung nutzungsabhängiger LRTs (Borstgrasrasen, Pfeifengraswiese, Magere 

Flachlandmähwiese und Kalk-Trockenrasen) durch lebensraumtypangepasste Pflege 

�¾ Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes des Borstgrasrasens 

�¾ Erhalt der Habitate der Vierzähnigen und der Schmalen Windelschnecke sowie das 

Vorkommen des Sumpf-Glanzkrautes durch die Beibehaltung hoher Grundwasserstände, der 

teilweisen Verbesserung des Wasserhaushaltes zur langfristigen Sicherung der basiphilen 

Standortvoraussetzungen und durch die Verhinderung einer Verbuschung 
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�¾ Erhalt der Auwälder 

�¾ Entwicklung des günstigen Erhaltungszustandes der Moorwälder 

�¾ Besondere Beachtung von Borstgrasrasen, Moorwäldern und Auenwälder als prioritäre LRTs 

Folgende lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften können für die maßgeblichen Bestandteile 

des FFH-Gebiet�•�� �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U�� �^�����v�� �µ�v���� �D�}�}�Œ���� �����•�� �^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ�� �^���v�����Œ�•�^�� �Ì�µ�•���u�u���v�P���(���•�•�š��

werden. 

Tabelle 3 Maßgebliche Bestandteile (LRT) des FFH-Gebiets 

Lebensraumtyp EU- 

Code 

Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 

Erhaltungszustand) 

Oligo- bis 

mesotrophe 

stehende Gewässer 

mit Vegetation der 

Littorelletea 

uniflorae und/oder 

Isoeto-Nanojuncetea 

3130 �x oligotrophe, basenarme bis saure, vorwiegend durch Niederschläge 
mit Wasser versorgte Stillgewässer (Seen, Weiher) 

�x stärkere Wasserspiegelschwankungen in Abhängigkeit von 
Niederschlag und Zulaufwasser 

�x lebensraumtypische Vegetationsstruktur (submerse bis amphibische 
Strandlings-Gesellschaften) und lebensraumtypisches 
Tierarteninventar 

�x vegetationsfreie Uferzonen durch eingeschränkte Verlandung 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Natürliche eutrophe 

Seen mit einer 

Vegetation des 

Magnopotamions 

oder Hydrocharitions 

3150 �x natürliche und naturnahe eutrophe basen- und/oder kalkreiche 
Stillgewässer (Seen, permanente und temporäre Kleingewässer, 
Teiche, Altwässer, Abgrabungsgewässer, Torfstiche) submerse 
Laichkrautvegetation, Schwebematten, Schwimmblattfluren, 
Schwimmdecken 

�x lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation 

�x lebensraumtypisches Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Flüsse der planaren 

bis montanen Stufe 

mit Vegetation des 

Ranunculion 

fluitantis und des 

Callitricho-

Batrachion 

3260 �x Fließgewässer mit lebensraumtypischem Längs- und Querprofil, 
entsprechenden Sohlen- und Uferstrukturen sowie Abflussregime 

�x lebensraumtypische submerse Vegetation 

�x lebensraumtypisches Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 
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Lebensraumtyp EU- 

Code 

Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 

Erhaltungszustand) 

Naturnahe Kalk-

Trockenrasen und 

deren 

Verbuschungsstadien 

(Festuco-Brometalia) 

6210 �x natürliche oder durch geeignete Nutzung offen gehaltene 
Halbtrockenrasen mit submediterraner und/oder subkontinentaler 
Prägung auf kalk- und basenreichen Böden mit Lesesteinen oder 
größeren Gesteinsbrocken und eingestreuten Gehölzen 

�x Wiesenhafer-Zittergras-Halbtrockenrasen auf lehmigen und lehmig-
sandigen Böden (orchideenreiche Bestände auf Rügen beschränkt) 
mit lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

�x Steppenlieschgras-Halbtrockenrasen auf basenreichen, sandig-
lehmigen Böden mit lebensraumtypischem Pflanzen- und 
Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Artenreiche 

montane 

Borstgrasrasen (und 

submontan auf dem 

europäischen 

Festland) auf 

Silikatböden 

6230 �x offene, niedrigwüchsige Rasen auf nährstoffarmen, trockenen bis 
mäßig feuchten Standorten mit Dominanz des Borstgrases und 
lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

�x auf sauren, trockenen bis frischen Sandböden mit 
lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

�x auf feuchten überwiegend anmoorigen und z. T. sandigen 
Standorten in grundwassernahen Sandgebieten der Ostseeküste mit 
lebensraumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Pfeifengraswiesen 

auf kalkreichem 

Boden, torfigen und 

tonig-schluffigen 

Böden (Molinion 

caeruleae) 

6410 �x Pfeifengraswiesen mit lebensraumtypischem Arteninventar auf 
nährstoffarmen, basen- bis kalkreichen und sauren, organischen 
oder mineralischen, (wechsel-)feuchten Standorten mit grund- oder 
sickerwasserbestimmten Böden 

�x Wechsel von Nassstellen und Flutmulden mit trockenen und frischen 
Bereichen 

�x lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit jungen Brachestadien 
lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Magere Flachland-

Mähwiesen (Alope- 

curus pratensis, 

Sanguisorba 

officinalis) 

6510 �x arten- und blütenreiche, durch geeignete Nutzung entstandene 
Frischwiesen und junge Brachestadien auf frischen bis mäßig feuchte 
und mäßig trockne mineralische Standorte sowie im 
Übergangsbereich zu Mooren 

�x in Flusstälern und Niederungen wechselnde Grundwasser-
verhältnisse 

�x lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 
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Lebensraumtyp EU- 

Code 

Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 

Erhaltungszustand) 

Übergangs- und 

Schwingrasen-moore 

7140 �x nährstoffärmere Moore mit Nassstellen (Schlenken), offenen Torf- 
und/oder Schlammflächen sowie offenen Wasserflächen 

�x oberflächennah anstehendes Grundwasser 

�x lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit Torf- und/oder 
Braunmoosen 

�x lebensraumtypisches Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Kalkreiche 

Niedermoore 

7230 �x nicht oder nur schwach entwässerte Quell- und 
Durchströmungsmoore im Bereich der Talmoore, 
Verlandungsbereiche und Absenkungsterrassen der oligo- bis 
mesotroph-kalkreichen Seen 

�x lebensraumtypische Vegetationsstruktur 

�x lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, begrenzt auf 
das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Moorwälder 91D0 �x durch Gemeine Kiefer und Moorbirke geprägte Wälder auf nassen 
und sehr nassen Moorstandorten mit permanent hohem 
Wasserstand der oligotroph-sauren, mesotroph-sauren und 
mesotroph-subneutralen bzw. �tkalkreichen Moore (ausgeschlossen 
sind sekundäre Waldentwicklungsformen auf entwässerten 
Regenmooren) 

�x auf basen- und kalkreichen Moorstandorten zusätzliches 
Vorkommen von Kreuzdorn 

�x lebensraumtypische Bodenvegetation (inkl. Torfmoose) 

�x lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht 

�x stehendes und liegendes Totholz 

�x lebensraumtypisches Tierarteninventar 

Auen-Wälder mit 

Alnus glutinosa und 

Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salcion 

albae) 

91E0 �x bewaldete Ufer entlang von Flüssen und Bächen im 
Beeinflussungsbereich der Fließgewässer und intakte Quellstandorte 
mit stetig sickerndem abfließendem Grundwasser mit Roterle und 
Gemeiner Esche als vorherrschende Baumarten 

�x Weiden-Auengebüsche im direkten, regelmäßig überfluteten 
Uferbereich und Auwald aus Silberweide auf höher gelegenen, 
weniger überströmten, feinkörnigeren Auenböden 

�x strukturreiche Bestände 

�x unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem hinreichend 
hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet 

�x lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht 

�x lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht 
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Lebensraumtyp EU- 

Code 

Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen günstigen 

Erhaltungszustand) 

�x hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehendem und 
liegendem Totholz 

�x lebensraumtypisches Tierarteninventar 

Mitteleuropäische 

Flechten-

Kirfernwälder 

91T0 �x flechtenreiche Kiefernwälder auf sauren und nährstoffarmen Sanden 
des Binnenlandes mit Vorherrschen von Kiefern in der lückigen 
Baumschicht (Rohböden mit weitgehend fehlender Humusdecke, 
z.B. Truppenübungsplätze und Binnendünen) 

�x lebensraumtypische Gehölzarten in der Baumschicht 

�x hinreichender Anteil von Freiflächen (Blößen) innerhalb des Waldes 

�x lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht (Dominanz 
von Flechten) 

�x hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbäumen, stehendem und 
liegendem Totholz 

�x lebensraumtypisches Tierarteninventar 

 

Tabelle 4 Maßgebliche Bestandteile (Arten) des FFH-Gebiets 

Tier- oder 
Pflanzenart       
(Dt. Name) 

Wiss. Name EU-Code 
Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen 
günstigen Erhaltungszustand) 

Rotbauchunke Bombina 
Bombina 

1188 �x flache und stark besonnte, fischfreie bzw. - arme 
Reproduktionsgewässer mit vorzugsweise dichtem sub- 
und emersen Makrophytenbestand 

�x Komplex von räumlich benachbarten Gewässern zur 
Sicherung von stabilen lokalen Populationen 

�x Feuchtbrachen und Stillgewässer mit fortgeschrittenen 
Sukzessionsstadien als Nahrungshabitate  

�x geeignete Winterquartiere (strukturreiche 
Gehölzlebensräume, Lesestein-haufen u. ä.) im Umfeld 
der Reproduktionsgewässer 

�x geeignete Sommerlebensräume  

�x durchgängige Wanderkorridore zwischen den 
Teillebensräumen 

Biber Castor fiber 1337 �x langsam fließende oder stehende Gewässer mit 
ausreichender Wasserführung und angrenzenden 
Gehölzbeständen 

     �x Ufersäume mit strukturreicher Gehölzbestockung, 
Seerosen, submersen Wasserpflanzen und 
Weichhölzern (Pappel- und Weidenarten) als 
regenerationsfähige Winternahrung 

     �x Biberburgen und Biberdämme 

     �x Wanderkorridore zwischen den Gewässersystemen 



Unterlage 1.04 Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung für das FFH-Gebiet 
  �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^ 
 

 18 

Tier- oder 
Pflanzenart       
(Dt. Name) 

Wiss. Name EU-Code 
Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen 
günstigen Erhaltungszustand) 

Steinbeißer Cobitis taenia 1149 �x langsam fließende und stehende Gewässer mit sandigen 
bis feinsandigen aeroben Sedimenten in Ufernähe 

�x flache, strömungsberuhigte Abschnitte zur Eiablage 

�x lockere Besiedlung mit emersen und submersen 
Makrophyten 

Westgroppe Cottus gobio 1163 �x sauerstoffreiche, kühle, rasch fließende Gewässer mit 
weitgehend natürlicher Dynamik 

�x flache Gewässerabschnitte mit abwechslungsreichem 
Untergrund (Kies, Steine, Sand) und nur geringem 
Feinsedimentanteil; größere Steine als 
Deckungsmöglichkeit 

�x Flachwasserbereiche mit geringer 
Strömungsgeschwindigkeit und feinerem, kiesigem 
Substrat als Juvenilenhabitat 

�x strömungsberuhigte Bachvertiefungen als Winterlager 

�x mindestens gute Gewässergüte 

�x Durchgängigkeit der Haupt- und Nebengewässer 

Bachneunauge Lampetra 
planeri 

1096 �x Fließgewässerabschnitte mit guter bis sehr guter 
Struktur und physikalisch-chemischer Wassergüte 

�x kiesige Substrate als Laichhabitat 

�x Abschnitte mit bevorzugt feinsandigem Substrat und 
mäßigem Detritusanteil als Querderhabitat 

�x durchgängige Fließgewässerabschnitte zwischen den 
Laichplätzen und Querderhabitaten sowie zwischen 
Teilpopulationen 

Sumpf-
Glanzkraut 

Liparis 
loeselii 

1903 �x offene bis halboffene, mesotroph-kalkreiche 
Niedermoorstandorte oder basenhaltige Rohböden 
(Sand) mit nur geringer organogener Auflage ohne bzw. 
mit geringem Anteil von Sukzessionszeigern 

�x braunmoosreiche, vor allem niedrigwüchsige Kopf-
binsen- und Seggen-Riede bzw. Pfeifengras-Wiesen mit 
geeigneter Nutzung sowie Kleinseggen- & Simsen-Rasen 

�x sehr nasse bis nasse Standorte mit nur geringen 
Wasserstandsschwankungen in Seerandbereichen bzw. 
mit stabilem Quellwasserzustrom 

Froschkraut Luronium 
natans 

1831 �x besonnte, flache meso- bis oligotrophe Stillgewässer mit 
vegetationsarmen Uferbereichen 

�x mäßig nährstoffreicher, kalkarmer bis schwach saurer 
Untergrund 

�x jahreszeitliche Wasserstandsschwankungen, auch 
temporär austrocknend 
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Tier- oder 
Pflanzenart       
(Dt. Name) 

Wiss. Name EU-Code 
Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen 
günstigen Erhaltungszustand) 

Fischotter Lutra lutra 1355 �x Gewässersysteme mit kleinräumigem Wechsel 
verschiedener Uferstrukturen wie Flach- und Steilufer, 
Uferunterspülungen und -auskolkungen, Bereiche 
unterschiedlicher Durchströmungen, Sand-und 
Kiesbänke, Altarme an Fließgewässern, Röhricht- und 
Schilfzonen, Hochstaudenfluren sowie Baum- und 
Strauchsäume 

�x ausreichendes Nahrungsangebot und geringe 
Schadstoffbelastung (wie z.B. Schwermetalle und PCB) 

�x nicht unterbrochene Uferlinien von Fließgewässern mit 
durchgängigen Uferböschungen (auch bei 
Unterquerungen von Straßen mit einem signifikant 
erhöhten Kollisionsrisiko) 

�x großräumige, miteinander in Verbindung stehende 
Gewässersysteme als Wanderkorridore 

Europäischer 
Schlammpeitzger 

Misgurnus 
fossilis 

1145 �x stehende oder schwach strömende verschlammte 
Gewässer mit hohem Deckungsgrad emerser und 
submerser Makrophyten 

�x überwiegend aerobe, organisch geprägte Feinsedimente 
hoher Auflagendicke 

�x mindestens mittlere Gewässergüte 

�x barrierefreie Wanderstrecken zum Hauptgewässer 
sowie innerhalb der Grabensysteme 

Kammmolch Triturus 
cristatus 

1166 �x ausreichend besonnte, fischfreie bzw. �t arme Still-
gewässer mit Wasserführung i.d.R. bis mindestens 
August 

�x Komplex von Gewässern mit stabilen lokalen 
Populationen  

�x gut entwickelte Submersvegetation und strukturreiche 
Uferzonen  

     �x geeignete Sommerlebensräume 

�x geeignete Winterquartiere (Böschungen, größere 
Lesesteinhaufen, Totholzansammlungen u.ä.) im Umfeld 
der Reproduktionsgewässer und Sommerlebensräume  

�x durchgängige Wanderkorridore zwischen den 
Teillebensräumen 

Gemeine 
Flussmuschel 

Unio crassus 1032 �x naturnahe Fließgewässer mit hoher Wassergüte, relativ 
schnell fließendem sauerstoffreichem Wasser mit 
niedrigen Nitratwerten sowie einer großen Tiefen- und 
Breitenvarianz 

�x gut durchströmtes und gut mit Sauerstoff versorgtes 
Lückensystem im Sohlsubstrat 

�x ufernahe Flachwasserbereiche mit feinerem Sediment 
(Sand) und Uferkolken 
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Tier- oder 
Pflanzenart       
(Dt. Name) 

Wiss. Name EU-Code 
Lebensraumtypische Elemente und Eigenschaften (für einen 
günstigen Erhaltungszustand) 

�x Vorkommen von für die Reproduktion notwendigen 
Wirtsfischarten (z.B. Elritze, Döbel, Bachforelle, 
Dreistachliger und Neunstachliger Stichling) 

�x Durchgängigkeit im besiedelten Gewässerabschnitt 

�x Übergangs- und Randbereiche mit standortabhängigen 
Pufferbereichen zum Schutz vor Nährstoffeinträgen, 
begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

Schmale 
Windelschnecke 

Vertigo 
angustior 

1014 �x feuchte Lebensräume, v. a. Seggenriede, Schilfröhrichte, 
Pfeifengraswiesen, feuchte Hochstaudenfluren und 
Extensivgrünland 

�x gut ausgeprägte Streuschicht mit hohem 
Laubmoosanteil (Nahrungsbiotop und Aufenthalts- und 
Fortpflanzungsraum) 

�x ganzjährig oberflächennaher Grundwasserspiegel ohne 
Überstau 

�x im Küstenbereich meso- bis xerothermophile 
Hangwälder, Rasen- und Gebüschkomplexe am Steilufer 
und Dünen 

Vierzähnige 
Windelschnecke 

Vertigo 
geyeri 

1013 �x offene, oligo - bis mesotrophe Kalksümpfe und 
Kalkmoore mit ganzjährig oberflächennahem 
Grundwasserspiegel ohne Überstau 

�x lichte, niedrigwüchsige Vegetation (Kleinseggen, 
Laubmoose, krautige Feuchtstauden) mit Streuschicht 
und wasserführenden Schlenken und Moorsenken 

�x geeignete Wiesennutzung zur Sicherung der 
Lebensraumqualität 

�x Übergangs- und Randbereiche mit geeigneten 
standortabhängigen Pufferbereichen zum Schutz vor 
Nährstoffeinträgen, begrenzt auf das unbedingt 
erforderliche Mindestmaß 

Bauchige 
Windelschnecke 

Vertigo 
moulinsiana 

1016 �x überwiegend nährstoffreiche, basische bis leicht saure 
Moore mit Großseggenrieden und Röhrichten im 
Überflutungsbereich an See- und Flussufern 

�x Vorhandensein zusammenhängender Habitatstrukturen 
(mindestens mehrere hundert Quadratmeter) zur 
Ausprägung der spezifisch erforderlichen 
mikroklimatischen Habitatbedingungen (insbesondere 
konstante Feuchtigkeitsverhältnisse) 

�x ganzjährig hoher Grundwasserstand 
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3.2 Bedeutung des Gebietes für das kohärente Netz Natura 2000 

Die Natura-2000-Gebiete sollen hinsichtlich ihrer Größe und Verteilung geeignet sein, die Erhaltung 

der Arten in ihrem gesamten natürlichen Verbreitungsgebiet zu gewährleisten. Der Begriff kohärentes 

Netz ist dabei als funktionaler Zusammenhang zu verstehen. 

Das FFH-Gebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U�� �^�����v�� �µ�v���� �D�}�}�Œ���� �����•�� �^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ�� �^���v�����Œ�•�^�� �Á���Œ�����v�� �À�}�v�� ���(�E��

zusammenfassend folgend beschrieben: Das Gebiet stellt einen Ausschnitt aus einer Sanderlandschaft 

mit naturnahen Fließgewässersystemen, basenarmen Seen, bachbegleitenden Erlen-Eschenwäldern, 

quelligen Mooren sowie Trockenstandorten am Talrand dar. 

�^�}�u�]�š���•�š���Z�š�������•���,���µ�‰�š�Z�����]�š���š���c�&���µ���Z�š�P�����]���š�^���]�u���D�]�š�š���o�‰�µ�v�l�š�������•���^���Z�µ�š�Ì���•�X���^�}�����µ���Z���À�}�v���À�]���o���v�����v�����Œ���v��

FFH-Gebieten im Umfeld. Es zieht sich ein breites Band von FFH-Gebieten mit Feuchtgebieten durch 

die Region. So besteht vor allem ein funktionaler Zusammenhang zu den FFH-Gebieten �c���o�š�������o�����������]��

�<�µ�‰�‰���v�š�]�v�U���&���Z�Œ���v�Z�}�Œ�•�š���µ�v�������}�Ì�]�v���Œ���•�µ�•���Z�o���P�^���~�ó�•���µ�v�����c�^�š���‰���v�]�š�Ì�^���~�í�ò�•�U���Á���o���Z�����Œ���µ�u�o�]���Z�����u���v�����Z�•�š���v��

liegen und das nächstgelegene Fließsystem, die Stepenitz, schützen. 

 

Abbildung 6 Kohärentes Netz FFH-Gebiete 

1 Mildenitztal mit Zufllüssen und verbundenen Seen 2 Paschen-, Langhagen- und Gültzsee 

3 
Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und 

angrenzenden Wäldern 
4 Drewitzer See mit Lubowsee und Dreiersee 

5 Plauer See und Umgebung 6 
Kleingewässer- und Waldlandschaft 

Sietower Forst 
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7 
Alte Elde bei Kuppentin, Fahrenhorst und Bobziner 

Zuschlag 
8 

Wälder bei Mestlin und Langenhägener 

Seewiesen 

9 Wälder in der Lewitz 10 Neustädter See 

11 Sonnenberg bei Parchim 12 
Fließgewässer, Seen und Moore des 

Siggelkower Sanders 

13 Quaßliner Moor 14 Marienfließ 

15 Waldsee Mathildenhof 16 Stepenitz 

17 Fledermausquartier Kirche Meyenburg 18 Oberheide 

19 Dosse 20 Großer Horst 

21 Schlatbach 22 Gülitzer Kohlegruben 

23 Hainholz an der Stepenitz 24 Ruhner Berge 

25 Löcknitz-Oberlauf und angrenzende Wälder (MV) 26 Mittlere und Obere Löcknitz 

27 Bootzer Torfloch 28 
Ludwigsluster-Grabower Heide, Weißes 

Moor und Griemoor 

 

Tabelle 5 Gesamtbeurteilung der LRTs in den FFH-Gebieten mit räumlich funktionalem Zusammenhang 

Code Lebensraumtyp 
Gesamtbeurteilung 

DE 2638-305 DE 2538-302 DE 2738-302 

3130 
Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit 
Vegetation der Littorelletea uniflorae 
und/oder Isoeto-Nanojuncetea 

B kein LRT des GGBs kein LRT des GGBs 

3140 
Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit 
benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen 

kein LRT des GGBs - kein LRT des GGBs 

3150 
Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation des Magnopotaminos oder 
Hyseocharitions 

B C kein LRT des GGBs 

3260 
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 
Callitricho-Batrachion 

B C - 

6210 
Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

B kein LRT des GGBs kein LRT des GGBs 

6230 
Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 
submontan auf dem europäischen Festland) 
auf Silikatböden 

B kein LRT des GGBs kein LRT des GGBs 

6410 
Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, 
torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

B C C 

6430 
Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe 

kein LRT des GGBs kein LRT des GGBs B 

6510 
Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

C B C 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore C B kein LRT des GGBs 

7230 Kalkreiche Niedermoore B kein LRT des GGBs kein LRT des GGBs 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) kein LRT des GGBs C C 
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9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) kein LRT des GGBs A B 

9190 
Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen 
mit Quercus rubor 

kein LRT des GGBs kein LRT des GGBs C 

91D0 Moorwälder C B - 

91E0 
Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salcion 
albae) 

B B A 

91T0 Mitteleuropäische Flechten-Kirfernwälder B kein LRT des GGBs kein LRT des GGBs 

 

Tabelle 6 Arten des Anhangs II der FFH-Gebiete mit räumlich funktionalem Zusammenhang 

Code 
Name Gesamtbeurteilung 

Wissenschaftlich Deutsch DE 2638-305 DE 2538-302 DE 2738-302 

1188 Bombina Bombina Rotbauchunke - C keine Art des GGBs 

1337 Castor fiber Europäischer Biber C C keine Art des GGBs 

1149 Cobitis taenia Steinbeißer B keine Art des GGBs keine Art des GGBs 

1163 Cottus gobio Westgroppe C C B 

1009 
Lampetra 
fluviatilis 

Flussneunauge keine Art des GGBs keine Art des GGBs C 

1096 Lampetra planeri Bachneunauge C C B 

1903 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut C keine Art des GGBs keine Art des GGBs 

1831 Luronium natans Froschkraut C keine Art des GGBs keine Art des GGBs 

1355 Lutra lutra Fischotter B C B 

1145 Misgurnus fossilis 
Europäischer 
Schlammpeitzger 

- keine Art des GGBs C 

1084 
Osmoderma 
eremita 

Eremit keine Art des GGBs C   

1166 Triturus cristatus  Nördlicher Kammmolch B - C 

1032 Unio crassus Gemeine Flussmuschel C keine Art des GGBs B 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke C keine Art des GGBs C 

1013 Vertigo geyeri 
Vierzähnige 
Windelschnecke 

B keine Art des GGBs keine Art des GGBs 

1016 
Vertigo 
moulinsiana 

Bauchige 
Windelschnecke 

- keine Art des GGBs B 

Es wird deutlich, dass das FFH-Gebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ �^���v�����Œ�•�^�����]�v����

starke Bedeutung für die LRTs und Arten mit einer guten Bewertung (B) für das kohärente Netz hat, da 

nächstgelegene FFH-Gebiete für diese LRTs und Arten keine guten oder sehr guten Bedingungen 

bieten. Ausnahmen ergeben sich für den Fischotter, welcher auch im FFH-Gebiet �c�^�š���‰���v�]�š�Ì�^�����]�v�����P�µ�š����

Gesamtbewertung erreicht hat und für Auenwälder, welche auch in den anderen FFH-Gebieten mit 

gut bzw. sehr gut bewertet wurden.  
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Somit hat das FFH-Gebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^�����]�v���������•�}�v�����Œ����

Bedeutung für die LRTs 3130, 3150, 3260, 6210 (Trocken-LRT, welcher auch nicht in Marienfließ zu 

finden ist), 6230 (Trocken-LRT, welcher auch nicht in Marienfließ zu finden ist), 6410, 7230 und 91T0 

sowie die Arten Steinbeißer, Nördlicher Kammmolch und Vierzähnige Windelschnecke. 

Neben der Bedeutung für die gemeldeten Arten und LRTs des Gebietes sind funktionale 

Zusammenhänge durch die Bedeutung der Schutzgegenstände von SPAs gegeben. Eine funktionale 

Beziehung zwischen dem betrachteten FFH-Gebiet und SPA ist anzunehmen, wenn diese entweder von 

der örtlichen Lage deckungsgleich sind oder in räumlicher Nähe zueinander liegen. In einem Radius 

von 5 km (räumliche Nähe) zu dem FFH-Gebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U�� �^�����v�� �µ�v���� �D�}�}�Œ���� �����•�� �^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ��

�^���v�����Œ�•�^�������(�]�v�����v���•�]���Z�����]�����^�W���•�W 

�¾ �c���o����-�'���Z�o�•�������Z�š���o���µ�v�����Y�µ���˜�o�]�v���Œ���D�}�}�Œ�^���~�š���]�o�Á���]�•�����������l�µ�v�P�•�P�o���]���Z�• 

�¾ �c���P�Œ���Œ�o���v���•���Z���(�š���W�Œ�]�P�v�]�š�Ì-�^�š���‰���v�]�š�Ì�^�~���v�P�Œ���v�Ì���v���• 

�¾ �c�Z���š�Ì�}�Á���Œ���,���]�����^���~�ì�U�ó���l�u�• 

4 Analyse und Bewertung der vorhabenbedingten Wirkungen auf das 

NATURA 2000-Gebiet  

Für die Vorprüfung für das FFH-�'�����]���š���c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^���•�]�v����

diejenigen Wirkprozesse von Bedeutung, die Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebietes einzeln oder 

in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten beeinträchtigen können. Im vorliegenden 

Projekt handelt es sich um die die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage.  

Der näher zu betrachtende Raum beinhaltet den Referenzraum und die Wirkräume. Den Referenzraum 

stellt die Gesamtfläche des FFH-Gebietes, einschließlich möglicher funktionaler Beziehungen mit der 

Umgebung und anderen NATURA-2000 Gebieten, dar. Die Wirkräume sind die Gebietsareale, auf die 

sich die projektspezifischen Wirkfaktoren (gem. Kap. 2.3) vorhabenkonkret auswirken können. Die 

verschiedenen potentiellen Beeinträchtigungen führen entsprechend ihrer Intensität und spezifischen 

Wirkpfade zu unterschiedlichen vorhabenspezifischen Wirkräumen.  

4.1 Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-

Richtlinie 

4.1.1 LRT 7140: Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Im gesamten FFH-Gebiet wurden drei Flächen mit dem LRT 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

nachgewiesen. Eine 2,9 ha große Teilfläche des LRT 7140 befindet sich südwestlich des Sabelsees, stellt 

einen stark entwässerten �^�����À���Œ�o���v���µ�v�P�•�����Œ���]���Z�������Œ���µ�v�����Á�]�Œ�������µ���Z�����o�•���c�W�}�•�š�u�}�}�Œ�^�������Ì���]���Z�v���š���~StaLu 

WM, 2012). Die Vegetation wird von einem artenarmen Sumpfreitgras-Sumpffarn-Schilfröhricht und 

einem Torfmoos-Grauweidengebüsch gebildet. In 2022 wurde dieser LRT 7140 in dem Bereich bei 

einer Biotopkartierung (Unterlage 1.01 der PfaU GmbH und Anlage 2 dieser Unterlage) bestätigt.  
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Die Aufstellung der Photovoltaik-Module erfolgt ausschließlich auf Acker- und 

Intensivgrünlandflächen. Naturschutzfachlich höherwertige Flächen werden nicht überbaut. Flächen 

für Baustelleneinrichtungen und Lagerplätze werden ausschließlich auf naturschutzfachlich 

geringwertige Flächen, wie Acker- und Verkehrsflächen eingerichtet. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch stoffliche Einträge in umliegende Biotope sind bei normalem 

Bauablauf nicht zu erwarten. Durch die Anwendung einschlägiger Sicherheitsvorschriften zum Schutz 

des Grundwassers werden Schadstoffeinträge u. a. in Gewässer und aquatisch determinierte Biotope 

vermieden. 

Betriebsbedingte Stoffeinträge oder Störungen in umliegende Biotope sind nicht zu erwarten. Die 

Anlage selbst arbeitet emissionsfrei. Der Betrieb der Photovoltaikanlagen erzeugt somit keine 

Immissionen, die sich nachteilig auf umliegende Biotope auswirken. Eine Beeinträchtigung des LRT 

7140 kann somit ausgeschlossen werden. 

4.2 Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Bei den vorkommenden FFH-Arten handelt es sich vorwiegend um Arten, die an Gewässer oder 

feuchte/nasse Lebensräume gebunden sind. Das Wasserregime des Gebietes wird durch das Vorhaben 

nicht negativ beeinflusst. Eine Durchwanderung des Gebiets ist nach Errichtung des Solarfelds 

Siggelkow weiterhin möglich.  

4.2.1 Fischotter 

Der Fischotter ist ein typischer Vertreter der paläarktischen Fauna (Sommer&Benecke, 2004). Sein 

Verbreitungsgebiet erstreckt sich über weite Teile von Europa und ist in M-V nahezu flächig in fast 

allen Fließgewässern vorkommend (Neubert, 2006). Die flächige Verbreitung trifft aber keinesfalls für 

das gesamte Verbreitungsgebiet zu. Der Fischotter benötigt naturnahe Gewässer mit ausgiebigen 

Ruhezonen, um seinen Jagderfolg sichern zu können. Diese Gewässer findet der Fischotter in M-V und 

selbst in diesem GGB noch ausreichend, weshalb der aktuelle Erhaltungszustand für diese Art mit gut 

�����Á���Œ�š���š�� �Á�µ�Œ�����X�� ���]���•���Œ�� ���Œ�Z���o�š�µ�v�P�•�Ì�µ�•�š���v���� �Á�]�Œ���� ���µ�Œ���Z�� �����•�� �s�}�Œ�Z�������v�� �cSolarfeld Siggelkow�^�� �v�]���Z�š��

verändert werden. 

Otter bewegen sich fast ausschließlich im oder nahe am Gewässer (BfN; https://ffh-vp-info.de, Stand: 

KW 49 2024). Das Vorhaben wird ausschließlich auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen 

umgesetzt und lässt den Sabelsee sowie Gräben unangetastet. Das Plangebiet ist für den Fischotter 

weiterhin nutzbar, da eine Kleintiergängigkeit bei der Planung berücksichtigt wurde. Eine 

Barrierewirkung tritt nicht ein. 

Auch von einer Meidung der Flächen ist nicht auszugehen. Schon Kranz, 2000 schreibt, dass die 

Ausbreitung des Fischotters in Europa nicht vor großen Siedlungsräumen Halt macht und berichtet von 

Ottervorkommen in Städten. Es gebe zahlreiche Belege von Ottern, die in Ortschaften lebten. Es ist 

davon auszugehen, dass belebte Ortschaften deutlich mehr Wirkfaktoren auf Fischotter aufweisen als 

eine PV-FFA. Aus diesem Grunde ist mit einer Meidung der Anlage nicht zu rechnen. 
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Auch eine niederfrequente Pflege wird mit ihren Auswirkungen nicht über den Auswirkungen einer 

Ortschaft liegen, zumal es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt und die Pflege in einem 

geringeren Rhythmus stattfindet als aktuell landwirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt werden. 

Zu mehr menschlicher Bewegung auf der Fläche kommt es ausschließlich zur Zeit des Baugeschehens. 

Aufgrund der überwiegend nächtlichen Lebensweise ist keine erhebliche Störung des Fischotters durch 

Bauarbeiten zu erwarten. Dieses Baugeschehen findet tagsüber statt, ist kurz und in der Regel 

innerhalb weniger Wintermonate abgeschlossen. Daher sind auch Barriere-Wirkungen auf den 

Fischotter durch die Anwesenheit von Bauarbeitern nicht abzuleiten.  

 

Abbildung 7 Überblick über die ausgezeichneten Habitate des Fischotters 

Das Habitat im Sabelsee wird mit einem hervorragenden Zustand bewertet. Ein Eingriff in dieses 

Habitat ist nicht geplant. Die Baugrenze (innerhalb derer auch die Bautätigkeit stattfindet) hält 

mindestens 40 m Abstand zum Sabelsee und auch zu dem nördlichen, künstlich geschaffenen 

Abflussgraben zwischen SO 1 und SO 2 wird ein Abstand von 40 m beidseits eingehalten. Es ist nicht 

davon auszugehen, dass sich im unmittelbaren Nahbereich des Vorhabens essentielle Ruheplätze des 

Fischotters befinden �t zumal der Graben trocken und der Wasserstand des Sabelsees stark gesunken 

sind - und sich sein Erhaltungszustand ändert, wenn eine Vermeidung in diesem Bereich nahe des GGBs 

kurzzeitig stattfinden sollte. Wie zuvor beschrieben ist der Bereich der Anlage nach der Errichtung 

störungsarm und einer weiteren Besiedelung stehen keine Faktoren im Weg. 
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4.2.2 Biber 

Im GGB konnten laut Managementplan sechs Biber-Habitate ausgegrenzt werden. Der Biber ist aus 

dem Raum Eldedreieck mittlerweile in das GGB vorgedrungen. Es konnten Fraßspuren im Bereich der 

Alten Elde und dem Strom sowie der angrenzenden MEW entdeckt werden (StaLu WM, 2012).Im 

Sabelsee wurde aber kein Vorkommen nachgewiesen worden. Der Managementplan bewertet den 

Sabelsee mit einem günstigen Erhaltungszustand (B).  

Aktuell sind der Moosterbach und seine Nebengewässer als Habitat für den Biber aufgrund der 

ungünstigen Topographie (Landschaftsmosaik, Geländeausformung und Feinstrukturen am Gewässer) 

und der fehlenden Nahrungsverfügbarkeit ungeeignet (StALU WM 2012), weshalb eine Ausbreitung 

des Bibers über den Moosterbach und weiterführende Gräben in den Sabelsee erschwert ist. 

 

Abbildung 8 Überblick über die ausgezeichneten Habitate des Bibers 

Das Vorhaben findet in räumlicher Nähe zum Sabelsee statt, die Baugrenze liegt mindestens 40 m von 

der Uferlinie des Sabelsees entfernt und hält auch einen Abstand von ca. 40 beidseits zu dem nach 

Norden Abflussgraben zwischen SO 1 und SO 2 ein. Der Sabelsee wird mit einem guten Zustand 

bewertet. Das relativ isoliert liegende Gewässer bietet nur über den Auslauf im Norden eine 

Verbindung zu angrenzenden, möglichen Habitaten. Der Graben ist allerdings trocken und auch der 

Wasserspiegel des Sabelsees gesunken, so dass eine Ausbreitung durch diese Parameter erschwert 

wird.  
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�&�º�Œ�������v�����]�����Œ���Á���Œ�����v���(�}�o�P���v�������•�š���v���‚�Œ�š�o�]���Z�����}�����Œ���(�µ�v�l�š�]�}�v���o�o�����c�u���˜�P�����o�]���Z���������•�š���v���š���]�o���^���]�u���'�����]���š��

genannt: 

�x Unterwasser- und Verlandungsvegetation 

�x Ufernahe Gehölzbestände mit Weichhölzern 

�x Verbund zwischen den einzelnen Gewässern 

�x Geringe Gefährdung durch Straßenverkehr 

�x Keine dauerhaften Störungen 

Diese Bestandteile werden durch das Vorhaben nicht berührt. Eine Beeinträchtigung des Bibers kann 

somit ausgeschlossen werden. 

4.2.3 Kammmolch 

Anlagen- und baubedingt werden keine Flächen des Sabelsees oder andere Gewässer in Anspruch 

genommen. Das FFH-Gebiet bleibt von sämtlicher Bebauung unberührt. Kein Nachweis der Art im 

Sabelsee (StALU WM 2012).  

Baubedingte Beeinträchtigungen durch stoffliche Einträge in Gewässer sind bei normalem Bauablauf 

nicht zu erwarten. Durch die Anwendung einschlägiger Sicherheitsvorschriften zum Schutz des 

Grundwassers werden Schadstoffeinträge u. a. in Gewässer vermieden. 

Betriebsbedingte Stoffeinträge oder Störungen in Gewässer sind nicht zu erwarten. Die Anlage selbst 

arbeitet emissionsfrei. Der Betrieb der Photovoltaikanlagen erzeugt somit keine Immissionen, die sich 

nachteilig auf Oberflächengewässer auswirken. Das Niederschlagswasser kann trotz der Überdachung 

mit Photovoltaikmodulen vollständig vor Ort im B-Plangebiet im Boden versickern. Es erfolgt kein 

Einleiten von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer. 

Da keine Gewässer in Anspruch genommen werden oder baulich in Gewässer eingegriffen wird und 

Mindestabstände zu Oberflächengewässer eingehalten werden, können somit erhebliche 

Beeinträchtigungen des Kammmolchs ausgeschlossen werden. 

4.2.4 Windelschnecken (Bauchige -, Schmale -, Vierzähnige Windelschnecke) 

Kein Nachweis im Raum (StALU WM 2012). Im B-Plangebiet befinden sich keine geeigneten Habitate 

der Windelschnecken. Geeignete ausgewiesene Habitate im Managementplan (ohne Nachweis) liegen 

nördlich der Mooster.  

Die Aufstellung der Photovoltaik-Module erfolgt ausschließlich auf Acker- und 

Intensivgrünlandflächen. Naturschutzfachlich höherwertige Flächen werden nicht überbaut. Flächen 

für Baustelleneinrichtungen und Lagerplätze werden ausschließlich auf naturschutzfachlich 

geringwertige Flächen, wie Acker- und Verkehrsflächen eingerichtet. 

Eine Beeinträchtigung der Windelschnecken kann somit ausgeschlossen werden. 
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4.3 Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebiers 

Die möglichen Wirkprozesse, die mit dem Vorhaben verbunden sein können, werden nachfolgend 

beschrieben und hinsichtlich ihrer Relevanz bzw. Nichtrelevanz für das Schutzgebiet beurteilt. 

Tabelle 7 Relevanz der Wirkfaktoren für Erhaltungsziele 

Wirkfaktor Potentielle Auswirkungen auf 

Erhaltungsziele 

Relevanz für Erhaltungsziele 

Flächenbeanspruchung, 

Veränderung von 

Vegetations- und 

Biotopsstrukturen  

Langfristiger Verlust von 

bestimmten 

Lebensraumfunktionen (z.B. 

Nahrungs-, Ruhe-, Wander-, 

Reproduktionsfunktion) in 

räumlicher Nähe zu dem Natura 

2000-Gebiet und dadurch 

Einschränkung des Lebensraumes 

und der Lebensweise von 

Individuen oder Teilpopulationen. 

Die geplante PVA wird außerhalb des 

Natura 2000-Gebietes auf bisher 

überwiegend als Acker genutzten 

Flächen errichtet. Nutzungs- und 

strukturbedingt enthält das 

Plangebiet keine LRT des GGB und 

keine maßgeblichen Bestandteile für 

die Zielarten. Die Errichtung der PVA 

steht der Wiederherstellung von 

guten bzw. sehr guten Erhaltungs-

zuständen im angrenzenden GGB 

nicht entgegen. Die Beeinträchti-

gungen durch diese Wirkfaktoren 

sind demnach als nicht erheblich zu 

bewerten. Die Wirkfaktoren sind 

nicht relevant.  

Barriere- oder 

Fallenwirkung i.V.m. 

Mortalitätsrisiko 

Mittelfristige Barrierewirkungen 

sowie kurzfristige 

Fallenwirkungen für 

bodengebundene Arten. Das 

Mortalitätsrisiko erwächst aus 

einem Kollisionsrisiko mit 

baulichen Bestandteilen des 

Plans. 

Die geplanten Baumaßnahmen 

finden außerhalb des Natura 2000-

Gebietes statt. Eine Durchwand-

erung des Gebiets für die Arten des 

GGB ist nach Errichtung der PVA 

durch kleine Teilgeltungsbereiche 

und einen Wildtierkorridor gegeben. 

Ein erhöhtes Kollisionsrisiko wird 

nicht gesehen. Die 

Beeinträchtigungen durch diese 

Wirkfaktoren auf LRT, Zielarten 

und/oder Erhaltungsziele sind 

demnach als nicht erheblich zu 

bewerten. Die Wirkfaktoren sind 

nicht relevant.  
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Wirkfaktor Potentielle Auswirkungen auf 

Erhaltungsziele 

Relevanz für Erhaltungsziele 

Veränderung des 

Bodens bzw. des 

Untergrundes 

Verschiedene 

Vorhabensbestandteile (Abtrag, 

Auftrag, Vermischung etc.) führen 

baubedingt zur Veränderung von 

Bodenverhältnissen im Sinne 

physikalischer Veränderungen, z. 

B. von Bodenart / -typ, -substrat 

oder -gefüge.  

Die geplanten Baumaßnahmen 

finden außerhalb des Natura 2000-

Gebietes statt. Die Veränderung der 

vorhandenen Bodenstrukturen ist 

minimal und nicht geeignet auf LRT, 

Zielarten oder Erhaltungsziele im 

Sinne einer Störung zu wirken. Der 

Wirkfaktor ist nicht relevant.  

stoffliche und 

akustische Emissionen 

Während der Bauphase sowie 

während des Betriebs kann es zu 

stofflichen Emissionen kommen.  

Licht- und Lärmimmissionen 

stellen temporäre Veränderungen 

der abiotischen 

Standortverhältnisse und 

Lebensräume dar, die zu keinen 

Verschiebungen im Artgefüge, zu 

keine Verhaltens- und 

Entwicklungsstörungen und zu 

keinen Vertreibungseffekten mit 

Barrierewirkungen führen  

Baubedingte Wirkungen (Stoff-

eintrag, Lärm, optische Reize) sind 

temporär und aufgrund der 

Vorhabenspezifika gering. Sie stellen 

keine irreversiblen Beeinträchti-

gungen dar, da sie nur lokal wirksam 

und ohne Auswirkungen auf das 

Entwicklungspotential sind. 

Mittelfristige Veränderungen der 

abiotischen Standortverhältnisse 

finden außerhalb des Natura 2000 

Gebietes statt und sind im Bezug zur 

Gesamtgröße des Natura 2000 

Gebietes nicht erheblich.  Die 

Wirkfaktoren besitzen keine 

Relevanz. 

visuelle Störreize Mittelfristige Veränderungen im 

Artgefüge bzw.  

Verhaltensänderungen, ggf. 

Vertreibungseffekte 

Aufgrund des verhältnismäßig 

geringen Eingriffs hat der Wirkfaktor 

keine Relevanz. LRT und die 

genannten Zielarten sind nicht 

sensitiv gegenüber den visuellen 

Wirkungen der PVA.  

Das FFH-�'�����]���š���c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^���µ�u�(���•�•�š�����]�����d���o�Œ���µ�u���������Œ��

Alten Elde, des Moosterbachs, des Gehlsbachs und des Seegrabens sowie Teile ihrer Zuläufe. Des 

Weiteren sind der Treptowsee, der Sabelsee und der Blanksee mit ihren angrenzenden 

Niederungsflächen und das Quaßlinger Moor (Niederungsfläche Seegraben) Bestandteil des FFH-

Gebiets. ���]���•���� �����•�š���v���š���]�o���� �Á���Œ�����v�� �u�]�š�� �����Œ�� �P���‰�o���v�š���v�� ���Œ�Œ�]���Z�š�µ�v�P�� �����•�� �c�^�}�o���Œ�(���o���� �^�]�P�P���o�l�}�Á�^�� �v�]���Z�š��

berührt.  
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5 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

Nach dem BNatSchG in Verbindung mit Art.6 Abs. 3 der FFH-RL ist nicht nur zu prüfen, ob ein Projekt - 

isoliert betrachtet - ein NATURA 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigt ist, sondern auch, ob es im 

Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten erhebliche Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele verursacht. Es wird im Rahmen der Summationsbetrachtung geprüft, ob die unterhalb 

der Erheblichkeitsschwelle liegenden Beeinträchtigungen (nicht erhebliche Beeinträchtigungen) im 

Zusammenwirken mit anderen Projekten und/oder Plänen diese Schwelle überschreiten.  

Das Bau- und Planungsportal M-V ermöglicht Zugriff auf Bauleitpläne in MV. Im FFH-Gebiet 

�cFließgewässer, Seen und Moore des Siggelkower Sanders�^���•�]�v���� �����u�v�����Z��keine Pläne und Projekte 

bekannt. Außerhalb des FFH-Gebiets liegen folgende aktuelle Pläne und Projekte: 

1. Südlich der Pankower Tannen: Vorhabenbezogener B-Plan Ruhner Berge Solarkraft Marnitz 2 

Nr. 5.  

2. Östlich zwischen Redlin und Jännersdorf an der Landesgrenze: Bebauungsplan Nr. 7 

�c�W�,�K�d�K�s�K�>�d���/�<�W���Z�<���Z�����>�/�E�^�������Œ���'���u���]�v�������^�]�P�P���o�l�}�Á 

3. Nordöstlich am NSG Wüstemoor am Blanksee: Bebauungsplan Siggelkow OT Klein Pankow, 

Bungalowsiedlung am Blanksee Nr. 4  

4. Ebenfalls am NSG Wüstemoor am Blanksee: Bebauungsplan Siggelkow Erholungspark 

Blanksee Nr. 2 

5. Nördlich und parallel zur Müritz-Elde-Wasserstraße: Bebauungsplan Rom OT Klein Niendorf 

"Solarpark Rom II" Nr. 5 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen wurde durchgeführt für die Pläne 1 (Solarkraft Marnitz 2) 

und 2 (Photovoltaikpark Redlin). Diese kommen zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass keine 

Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle in Bezug der vorkommenden Lebensräume und Arten 

durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Maßnahmen festzustellen sind und die in den Schutz- und 

Erhaltungszielen beschriebenen schutzwürdigen Strukturen und Landschaftselemente durch die 

Maßnahme nicht beeinträchtigt werden. 

Da auch die vorliegende Untersuchung keine erhebliche Beeinträchtigung von Arten, 

Lebensraumtypen oder Erhaltungszielen des FFH-Gebiets im Sinne einer Zustandsverschlechterung 

von maßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebietes festgestellt hat, sind Synergieeffekte 

auszuschließen.  

Eine weitere Prüfung von Summations- bzw. Synergieeffekten entfällt aus den genannten Gründen. 
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6 Ergebnis der Prüfung  

Das geplante Vorhaben �cSolarfeld Siggelkow�^��liegt in räumlicher Nähe zu folgendem NATURA-2000-

Gebiet (Abb. 2): 

�¾ EU-Vogelschutzgebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U���^�����v���µ�v�����D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^ (DE 2533-

401). 

Das Vorhaben ist auf bisher intensiv genutzten Ackerflächen und zu einem kleinen Teil auf 

Intensivgrünlandflächen geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht zu erkennen, dass das 

geplante Vorhaben relevante Strukturen oder Funktionen beeinträchtigt oder eine zukünftige 

Verbesserung des Erhaltungszustandes einer der Zielarten im FFH-Gebiet �c�&�o�]���˜�P���Á���•�•���Œ�U�� �^�����v�� �µ�v����

�D�}�}�Œ���������•���^�]�P�P���o�l�}�Á���Œ���^���v�����Œ�•�^ behindert. Diese Flächen besitzen keine besondere Funktion für die 

Zielarten des FFH-Gebiets. Es werden keine Lebensraumtypen beeinträchtigt. Durch das Vorhaben auf 

dem vorgestellten Plangebiet sind keine irreversiblen Folgen für die Erhaltungsziele zu erkennen, so 

dass Sicherung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes im Gebiet gewahrt bleibt.  

Weder durch die geplante Errichtung des Solarfelds Siggelkow, seiner Fernwirkungen, noch durch ein 

kumulatives Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten besteht die Möglichkeit einer 

erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebiets �cFließgewässer, Seen und Moore des Siggelkower 

Sanders�^��in seinen für den Schutzzweck und den Erhaltungszielen maßgeblichen Bestandteilen.  

Der �W�o���v���c�^�}�o���Œ�(���o�����^�]�P�P���o�l�}�Á�^��ist aus gutachterlicher Sicht mit den Schutz- und Erhaltungszielen des 

FFH-�'�����]���š�•���cFließgewässer, Seen und Moore des Siggelkower Sanders�^��verträglich. 
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Anlage 1 

 

Karte:   Ergebniskarte Brutvogelkartierung 2021 

Maßstab:  1:12.000 
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Anlage 2 

 

Karte:   Ergebnis Biotopkartierung 2022 

Maßstab:  1:7.500 
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¯ Legende
Geltungsbereich (Stand Dez. 2024)
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Untersuchungsgebiet

200 m Radius um den Geltungsbereich
(Stand 2023)

WÄLDER

Erlen- und Birkenwald stark entwässerter StandorteWFD

Birken- (und Erlen-) Bruch nasser, mesotropher
Standorte § 91D0WNA

Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer
StandorteWKZ

FELDGEHÖLZE, ALLEEN UND BAUMREIHEN

Feldgehölz aus überwiegend heimischen
Baumarten §BFX

Feldgehölz aus überwiegend nichtheimischen
BaumartenBFY

Baumhecke §BHB

Strauchhecke §BHF

Strauchhecke mit Überschirmung §BHS

nm Jüngerer Einzelbaum

nm nm nm nm Allee § 19

nm nm nm nm Lückige Allee § 19

nm nm nm nm Geschlossene Baumreihe § 19

nm nm nm nm Baumreihe § 19

FLIEßGEWÄSSER

Graben mit extensiver bzw. ohne InstandhaltungFGN

Graben, trockengefallen oder zeitweilig
wasserführend, extensive oder keine
Instandhaltung

FGX

STEHENDE GEWÄSSER

Vegetatiosnfreier Bereich nährstoffreicher
Stillgewässer §SEV

WALDFREIE BIOTOPE DER UFER SOWIE DER
EUTROPHEN MOORE UND SÜMPFE

Feuchtgebüsch eutropher Moor- und
Sumpfstandorte §VWN

OLIGO- UND MESOTROPHE MOORE

Gehölz-/Gebüsch- Stadium der Sauer-
Zwischenmoore § 7140MSW

GRÜNLAND UND GRÜNLANDBRACHEN

Sonstiges FeuchtgrünlandGFD

Nasswiese eutropher Moor- und Sumpfstandorte §GFR

Intensivgrünland auf MineralstandortenGIM

Intensivgrünland auf MoorstandortenGIO

ACKER- UND
ERWERBSGARTENBAUBIOTOPE

SandackerACS

WildackerACW

BIOTOPKOMPLEXE DER SIEDLUNGS-, VERKEHRS-
UND INDUSTRIEFLÄCHEN

Sonstige landwirtschaftliche BetriebsanlageODS

Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegeltOVU
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